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sei. Er erkundigte sich darauf weiter, wie wir die Lage hinsichtlich einer A n
griffsgefahr auf unser Land beurteilten. Ich erwiederte darauf, dass wir unse
rerseits im Augenblick keinerlei Befürchtungen hätten vor einer Bedrohung, 
die sich indirekt auch gegen Deutschland aus wirken könnte. Ich benutzte die 
Gelegenheit Oberstlt. von Ilsemann darauf aufmerksam zu machen, dass viel
leicht von gewisser Seite ein Interesse vorliegen könnte, Deutschland Meldun
gen zukommen zu lassen, wonach Frankreich einmarschieren wolle oder unsere 
Neutralität nicht ganz sicher sei. Diese Meldungen könnten den Zweck haben, 
Deutschland zu provozieren. Ich hielt es als sowohl im deutschen wie im 
schweizerischen Interesse liegend, wenn Deutschland derartige Meldungen mit 
äusserster Vorsicht betrachten würde. Oberstlt. von Ilsemann sicherte dies zu 
und erklärte, er werde in solchen Fällen gerne mit uns in Verbindung treten. 
Damit fand die Unterredung ihr Ende.
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Le Chef de Département de VEconomie publique, H. Obrecht, 
au Chef du Département politique, G. Motta

Copie
L Bern, 4. September 1939

Am 31. August, sowie am 1. und 2. September haben in Paris neuerdings 
Verhandlungen über gewisse das Transportproblem berührende Fragen und 
andere Angelegenheiten stattgefunden1. Bei diesem Anlass wurden der 
Schweiz für den Kriegsfall die Mittelmeerhäfen von Sète, Marseille, La 
Caronte und Saint-Louis-du-Rhöne, sowie nötigenfalls die atlantischen Häfen 
von Bordeaux-Quèries2, La Rochelle und La Pallice zur Verfügung gestellt.

Bezüglich der flüssigen Brennstoffe wurden von der Direction française des 
carburants in einer Sonderkonferenz folgende zwei Vorschläge gemacht.

1. Entweder die Schweiz verschafft sich im Einvernehmen mit den grossen 
Benzingesellschaften (Konzern) den erforderlichen Schiffsraum und sorgt für 
den Umlad der Ware in den vorgenannten Häfen, insbesondere von Sète und 
Saint-Louis-du-Rhöne, oder

2. die französische Regierung kauft die für den Bedarf der Schweiz an flüssi
gen Brennstoffen nötigen Rohstoffe und versorgt die Schweiz mit jenen durch 
die französischen Raffinerien. In diesem Falle hätte die Schweiz natürlich für

1. Cf. E 7110 1973/134/11, E 2200 Paris 14/5, E 7390 (C) 1/271; cf. aussi N ° 157.
2. Sic! L ire: Queyries. Il s'agit d ’une section du p o r t de la ville de Bordeaux, attestée dès le 
M oyen Age.
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die Frankreich entstehenden Ausgaben (Transportkosten, Kriegsrisikoversi
cherung usw.) aufzukommen.

Hiezu ist folgendes zu bemerken:
Zu 1. Deutschland hat uns zugesichert, den Schiffen, die ausschliesslich Güter 
für die Schweiz führen, jede Rücksicht zu Teil werden zu lassen, die mit der 
Kriegslage vereinbart werden kann3.

England und Frankreich haben uns die Einräumung der Immunität für 
solche Schiffe zugestanden, sich aber Vorbehalten, die Ladungen zu kontrol
lieren4.

Entschliesst man sich für die Lösung 1, so ist zu untersuchen, ob auf den 
in Frage kommenden Häfen besondere Einrichtungen (Reservoirs, Tanks) zu 
erstellen sind oder ob die daselbst vorhandenen der Schweiz zur Verfügung 
gestellt werden können. Eine Vermischung der für die Schweiz bestimmten 
Frachten mit den französischen dürfte in den Häfen mit Rücksicht auf die den 
Kriegführenden Parteien abzugebenden Erklärungen, dass die Schiffe nur 
Schweizergüter enthalten, nicht erfolgen.
Zu 2. Diese Lösung hätte den Nachteil, dass wir hinsichtlich der Beschaffung 
der flüssigen Brennstoffe ausschliesslich von Frankreich abhängig wären. Die
sem Punkt kommt aber nicht eine allzu grosse Bedeutung zu, weil die Abhän
gigkeit von Frankreich hinsichtlich des Transportes ohnedies besteht.

Für die Beförderung der Brennstoffe, sowohl ab den Häfen, als ab den 
Raffinerien haben wir die Wagen zu stellen.

Da es sich um eine Frage handelt, bei der die Importeure stark interessiert 
sind, so konnte an der Konferenz ein bestimmter Beschluss nicht gefasst wer
den. Ein in Paris anwesender Vertreter der Standard Mineralölprodukte A.G. 
in Zürich wurde gebeten, die Angelegenheit unverzüglich den schweizerischen 
Interessenten zu unterbreiten und dem Kriegstransportamt ihre Stellungnahme 
bekanntzugeben.

Wir wären Ihnen zu Dank verpflichtet, wenn Sie prüfen und uns sobald als 
möglich mitteilen würden, ob gegen den Vorschlag 2 vom Standpunkt unserer 
Neutralität aus Bedenken bestehen5.

3. Cf. N os 121 et 131.
4. C f  E 7110 1973/134/11 .
5. Une prise de position  du D épartem ent politique n ’a p a s été retrouvée. Cf. N ° 160.
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